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L92106 Behindertenhilfe Rehabilitation Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

BehindertenG Stmk 2004 §42 Abs3;

1. AVG § 13a heute

2. AVG § 13a gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Das Stmk BehindertenG 2004 sieht keine Verp7ichtung der Behörde vor, den Bezieher einer befristet gewährten

Leistung rechtzeitig mit einem "Erinnerungsschreiben" auf die erforderliche Neuantragstellung hinzuweisen. Eine

solche Verp7ichtung kann auch schon deshalb nicht aus der Manuduktionsp7icht gemäß § 13a AVG abgeleitet werden,

weil diese P7icht nur in Bezug auf ein bereits anhängiges Verfahren besteht.Das Stmk BehindertenG 2004 sieht keine

Verp7ichtung der Behörde vor, den Bezieher einer befristet gewährten Leistung rechtzeitig mit einem

"Erinnerungsschreiben" auf die erforderliche Neuantragstellung hinzuweisen. Eine solche Verp7ichtung kann auch

schon deshalb nicht aus der Manuduktionsp7icht gemäß Paragraph 13 a, AVG abgeleitet werden, weil diese P7icht nur

in Bezug auf ein bereits anhängiges Verfahren besteht.
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